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UZ 66, 1. Jänner 2020 

emissionsarme Transportsysteme 

 

Diese Richtlinie gilt für emissionsarme Transportdienstleistungen für Güter, die auf 

Schiene oder Straße transportiert werden. 

Erfolgt eine Transportdienstleistung alleinig per Fahrrad oder unter der Verwendung 

von Ökostrom so kann diese ohne weitere Anforderungen zertifiziert werden. 

Ökostrom ist dabei so definiert, dass sowohl Großverbraucher (zB. Bahnstrom) als 

auch Kleinverbraucher diesen Strom beziehen können und dass Greenwashing via 

Zertifikate ausgeschlossen ist. 

Ebenso ist der Stromeinkauf bei einer lizenzierten Waren- bzw. Ökostrombörse 

zulässig. 

Beim Schienenverkehr können elektrisch betriebene „Ganzzüge“ über die 

Gesamtdistanz vom Abfahrtsort bis zum Zielort ausgezeichnet werden. 

Beim Straßenverkehr müssen Anforderungen aus zumindest zwei Bereichen der 

Transportkette erfüllt werden, wobei folgende Bereiche kombiniert werden können: 

Zubringer- und Verteilerverkehr, Fernverkehr, Spediteur und seine Logistik sowie das 

Depot/Hub. 

Für die eingesetzten Fahrzeuge gibt es Anforderungen an die Abgas- und 

Lärmemissionen sowie an die Einsparung von Sprit (Verbrauch, alternative 

Treibstoffe und Antriebskonzepte). 

 
 



 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte eine der Umweltzeichen-Adressen 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

Abteilung V/7 - Integrierte Produktpolitik, 

Betrieblicher Umweltschutz und 

Umwelttechnologie 

Ing. Josef Raneburger 

Stubenbastei 5, A-1010 Wien 

Tel: +43 (0)1 71100 61-1250 

e-m@il: josef.raneburger@bmk.gv.at  

www.umweltzeichen.at 

VKI, Verein für Konsumenteninformation, 

Team Umweltzeichen 

Andi Peter 

Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien 

Tel: +43 (0)1 588 77-209; Fax: Dw. -73 

e-m@il: apeter@vki.at 

www.konsument.at 

 

Der Spediteur muss Maßnahmen treffen, um die Transportgeschwindigkeit 

spritsparend zu gestalten, die Fahrzeuge optimal auszulasten und zu routen sowie 

Empfängeravisierung vornehmen oder Abholstellen betreiben. 

Betreiber von Depots müssen Anforderungen an das Gebäude sowie an die 

Betriebsführung erfüllen. Handelt es sich dabei um ein Güterverteilerzentrum, 

müssen auch Liefer- bzw. Versorgungspläne für die Güterzustellung erstellt werden. 
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